
 
 

Rechtsanwälte Fachanwälte Steuerberater  
Knaackstraße 22/24 – 10405 Berlin  

www.rkkm.de 
030 – 48 48 82- 0 

 
 
 
 

Seite 1 von 5 

VERKEHRSRECHT 
Änderung der Bußgeld-Verordnung (BKatVO) und des StVG 

– Newsbeitrag vom 30.01.2009 –  
 
Der Bußgeldkatalog wurde mit Wirkung zum 01.02.2009 geändert. Die wesentlichen Änderungen 
sind im Bereich des StVG (Erhöhung der Grenze für Bußgelder auf bis zu 2.000,00 EUR bzw. bei 
Trunkenheitsdelikten auf bis zu 3.000,00 EUR) und in der BKatVO (Bußgeldkatalog-Verordnung) zu 
finden.  
 
In letzteren ist vor allem hervorzuheben, dass die Geldbußen für vorsätzliche Verstöße umfassend 
geregelt werden (das Doppelte des Regelsatzes) und dass in einigen Tatbeständen doch erhebliche 
Erhöhungen der Regelbußgeldsätze erfolgt sind.  
 
Im Einzelnen sind folgende Bereiche hervorzuheben: 
1. Überholen 
2. Rotlichtverstoß 
3. Alkohol / Drogen 
4. Abstandsverstöße 
5. Geschwindigkeitsverstöße 
 
Hier ein Auszug aus dem ab dem 01.02.2009 geltenden Katalog: 
 
1. Überholen 
 

Lfd. 
Nr. 

Tatbestand StVG 
Regelsatz in Euro 
(EUR), Fahrverbot 

in Monaten

16 Innerhalb geschlossener Ortschaften rechts überholt
§ 5 Abs. 1 
§ 49 Abs. 1 Nr. 5 

30 EUR 

16.1 - mit Sachbeschädigung 
§ 5 Abs. 1 
§ 1 Abs. 2 
§ 49 Abs. 1 Nr. 1, 5 

35 EUR 

17 
Außerhalb geschlossener Ortschaften rechts 
überholt 

§ 5 Abs. 1 
§ 49 Abs. 1 Nr. 5 

100 € 

18 
Mit nicht wesentlich höherer Geschwindigkeit als 
der zu Überholende überholt 

§ 5 Abs. 2 Satz 2 
§ 49 Abs. 1 Nr. 5 

80 € 

19 

Überholt, obwohl nicht übersehen werden konnte, 
dass während des ganzen Überholvorgangs jede 
Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen 
war, oder bei unklarer Verkehrslage 

§ 5 Abs. 2 Satz 1,  
Abs. 3 Nr. 1 
§ 49 Abs. 1 Nr. 5 

100 € 

19.1 und dabei Verkehrszeichen (Zeichen 276, 277) nicht § 5 Abs. 2 Satz 1,  150 € 
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beachtet oder Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 295, 
296) überquert oder überfahren oder der durch 
Pfeile vorgeschriebenen Fahrtrichtung (Zeichen 
297) nicht gefolgt 

Abs. 3 Nr. 2 
§ 49 Abs. 1 Nr. 5 

19.1.1 – mit Gefährdung 

§ 5 Abs. 2 Satz 1,  
Abs. 3 Nr. 2 
§ 1 Abs. 2 
§ 49 Abs. 1 Nr. 1, 5 

250 € Fahrverbot
1 Monat 

19.1.2 – mit Sachbeschädigung 

§ 5 Abs. 2 Satz 1,  
Abs. 3 Nr. 2 
§ 1 Abs. 2 
§ 49 Abs. 1 Nr. 1, 5 

300 € 
Fahrverbot 

1 Monat 

 
2. Rotlichtverstöße 
 

Lfd. Nr. Tatbestand StVG 
Regelsatz in Euro 
(EUR), Fahrverbot 

in Monaten

132 

Als Fahrzeugführer in anderen als den Fällen des 
Rechtsabbiegens mit Grünpfeil rotes 
Wechsellichtzeichen oder rotes Dauerlichtzeichen 
nicht befolgt 

§ 37 Abs. 2 Nr. 1 
Satz 7, 11, Nr. 2, 
Abs. 3 Satz 1, 2 
§ 49 Abs. 3 Nr. 2 

90 € 

132.1 – mit Gefährdung 

§ 37 Abs. 2 Nr. 1 
Satz 7, 11, Nr. 2, 
Abs. 3 Satz 1, 2 
§ 1 Abs. 2 
§ 49 Abs. 1 Nr. 1, 
Abs. 3 Nr. 2 

200 € 
Fahrverbot 

1 Monat 

132.2 – mit Sachbeschädigung 

§ 37 Abs. 2 Nr. 1 
Satz 7, 11,Nr. 2, Abs. 
3 Satz 1, 2 
§ 1 Abs. 2 
§ 49 Abs. 1 Nr. 1, 
Abs. 3 Nr. 2 

240 € 
Fahrverbot 

1 Monat 

132.3 
bei schon länger als 1 Sekunde andauernder 
Rotphase eines Wechsellichtzeichens 

§ 37 Abs. 2 Nr. 1 
Satz 7, 11, Nr. 2 
§ 49 Abs. 3 Nr. 2 

200 € 
Fahrverbot 

1 Monat 

132.3.1 – mit Gefährdung 

 § 37 Abs. 2 Nr. 1 
Satz 7, 11, Nr. 2 
§ 1 Abs. 2 
§ 49 Abs. 1 Nr. 1, 
Abs. 3 Nr. 2 

320 € 
Fahrverbot 

1 Monat 
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132.3.2 – mit Sachbeschädigung 

§ 37 Abs. 2 Nr. 1 
Satz 7, 11, Nr. 2 
§ 1 Abs. 2 
§ 49 Abs. 1 Nr. 1, 
Abs. 3 Nr. 2 

360 € 
Fahrverbot 

1 Monat 

 
3.  Drogen / Alkohol 
 

Lfd. 
Nr. 

Tatbestand StVG 

Regelsatz in Euro 
(EUR), 

Fahrverbot in 
Monaten

  B. Zuwiderhandlungen gegen die §§ 24a, 24c StVG    
  0 , 5  P r o m i l l e - G r e n z e     

241 

Kraftfahrzeug geführt mit einer 
Atemalkoholkonzentration von 0,25 mg/l oder mehr 
oder mit einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 
Promille oder mehr oder mit einer Alkoholmenge im 
Körper, die zu einer solchen Atem- oder 
Blutalkoholkonzentration führt 

§ 24a Abs. 1 

500 € 
Fahrverbot 

1 Monat 

241.1 
bei Eintragung von bereits einer Entscheidung nach 
§ 24a StVG, § 316 oder § 315c Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe a StGB im Verkehrszentralregister 

  
1 000 € 

Fahrverbot 
3 Monate 

241.2 

bei Eintragung von bereits mehreren 
Entscheidungen nach § 24a StVG, § 316 oder § 315c 
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a StGB im 
Verkehrszentralregister 

  

1 500 € 
Fahrverbot 
3 Monate 

  
  B e r a u s c h e n d e  M i t t e l     

242 
Kraftfahrzeug unter Wirkung eines in der Anlage zu 
§ 24a Abs. 2 StVG genannten berauschenden Mittels 
geführt 

§ 24a Abs. 2 Satz 1 i. 
V. m. Abs. 3 

500 € 
Fahrverbot 

1 Monat 

242.1 
bei Eintragung von bereits einer Entscheidung nach 
§ 24a StVG, § 316 oder § 315c Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe a StGB im Verkehrszentralregister 

  
1 000 € 

Fahrverbot 
3 Monate 

242.2 

bei Eintragung von bereits mehreren 
Entscheidungen nach § 24a StVG, § 316 oder § 315c 
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a StGB im 
Verkehrszentralregister 

  

1 500 € 
Fahrverbot 
3 Monate 

  A l k o h o l v e r b o t  f ü r  F a h r a n f ä n g e r     
243 In der Probezeit nach § 2a StVG oder vor Vollendung § 24c Abs. 1, 2 250 € 
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des 21. Lebensjahres als Führer eines 
Kraftfahrzeugs alkoholische Getränke zu sich 
genommen oder die Fahrt unter der Wirkung eines 
solchen Getränks angetreten 

 
4. Abstandsverstöße 
 

Lfd. 
Nr. 

  
Regelsatz 
in Euro 

Fahrverbot 

  
Der Abstand von einem vorausfahrenden Fahrzeug betrug in 
Metern 

  

12.5 a) bei einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h   
12.5.1 weniger als 5/10 des halben Tachowertes ....... 75  
12.5.2 weniger als 4/10 des halben Tachowertes ....... 100  

12.5.3 weniger als 3/10 des halben Tachowertes ....... 160 

Fahrverbot 
1 Monat 

soweit die 
Geschwindigkeit

mehr als 100 
km/h 

beträgt 
      

12.5.4 weniger als 2/10 des halben Tachowertes ....... 240 

Fahrverbot 
2 Monate 
soweit die 

Geschwindigkeit
mehr als 100 

km/h 
beträgt 

      

12.5.5 weniger als 1/10 des halben Tachowertes ....... 320 

Fahrverbot 
3 Monate 
soweit die 

Geschwindigkeit
mehr als 100 

km/h 
beträgt 

12.6 b) bei einer Geschwindigkeit von mehr als 130 km/h   
12.6.1 weniger als 5/10 des halben Tachowertes ....... 100  
12.6.2 weniger als 4/10 des halben Tachowertes ....... 180  
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Lfd. 
Nr. 

  
Regelsatz 
in Euro 

Fahrverbot 

12.6.3 weniger als 3/10 des halben Tachowertes ........ 240 
Fahrverbot 

1 Monat 
      

12.6.4 weniger als 2/10 des halben Tachowertes ....... 320 
Fahrverbot 
2 Monate 

      

12.6.5 weniger als 1/10 des halben Tachowertes ....... 400 
Fahrverbot 
3 Monate 

 
5. Geschwindigkeitsüberschreitungen 
 

Regelsatz in Euro bei Begehung 
innerhalb außerhalb Lfd. Nr. Überschreitung in km/h 

geschlossener Ortschaften 
11.3.1 bis 10 15 10 
11.3.2 11 - 15 25 20 
11.3.3 16 - 20 35 30 
Die nachfolgenden Regelsätze und Fahrverbote gelten auch für die Überschreitung der 
festgesetzten Höchstgeschwindigkeit bei Sichtweite unter 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen 
nach Nummer 9.3 der Anlage. 

Regelsatz in Euro bei 
Begehung 

Fahrverbot in Monaten bei 
Begehung 

innerhalb außerhalb innerhalb außerhalb 
Lfd. Nr. Überschreitung in km/h 

geschlossener Ortschaften geschlossener Ortschaften 
11.3.4 21 - 25 80 70 - - 
11.3.5 26 - 30 100 80 - - 
11.3.6 31 - 40 160 120 1 Monat - 
11.3.7 41 - 50 200 160 1 Monat 1 Monat 
11.3.8 51 - 60 280 240 2 Monate 1 Monat 
11.3.9 61 - 70 480 440 3 Monate 2 Monate 
11.3.10 über 70 680 600 3 Monate 3 Monate 
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